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STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

I. Unternehmer 

1. Fortführung der Geschäftsführertä-

tigkeit nach Beginn der Versorgungs-

zahlungen 
Wird ein GmbH-Geschäftsführer und Gesell-

schafter nach Erreichen der Altersgrenze und 

Ausscheiden als Geschäftsführer erneut als Ge-

schäftsführer beschäftigt, kann der gleichzei-

tige Bezug von Geschäftsführervergütung und 

Versorgungsleistung zwar zu einer verdeckten 

Gewinnausschüttung (vGA) führen. Dies gilt al-

lerdings nicht, wenn das Geschäftsführergehalt 

reduziert wird und zusammen mit den Versor-

gungsbezügen die Höhe der letzten Aktivbe-

züge vor dem Erreichen der Altersgrenze nicht 

überschreitet. 

Hintergrund: Gewinnminderungen einer Kapi-

talgesellschaft, die durch das Gesellschaftsver-

hältnis veranlasst sind, werden als vGA dem 

Einkommen der Kapitalgesellschaft wieder hin-

zugerechnet. Hierzu zählt z. B. ein überhöhtes 

Gehalt für den Gesellschafter-Geschäftsführer. 

Auch der gleichzeitige Bezug von Versorgungs-

leistungen und einer Geschäftsführervergü-

tung seitens der GmbH kann zu einer vGA füh-

ren. 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine GmbH, de-

ren Alleingesellschafter der im Jahr 1942 gebo-

rene K war. K war auch ursprünglich Geschäfts-

führer der Klägerin. Die Klägerin hatte dem K 

eine Versorgungszusage erteilt, nach der er mit 

Vollendung des 68. Lebensjahres eine monatli-

che Altersrente von 2.300 € erhalten sollte. K 

schied zum 31.8.2010 als Geschäftsführer aus. 

Im Jahr 2010 erhielt K eine Gesamtvergütung 

von ca. 106.000 €, in der 9.200 € Versorgungs-

zahlungen für vier Monate ab September 2010 

enthalten waren. Im Jahr 2009 hatte K ein Ge-

halt von ca. 161.000 € erhalten. Ab dem 

1.3.2011 stellte die Klägerin den K erneut als 

Geschäftsführer an und vereinbarte mit ihm 

ein monatliches Bruttogehalt von 1.000 € zzgl. 

Weihnachtsgeld in Höhe von 1.000 €. Im Streit-

jahr 2015 erhielt K ein Geschäftsführergehalt 

von ca. 13.000 € und Versorgungszahlungen in 

Höhe von ca. 28.000 €. Das Finanzamt erkannte 

die Versorgungszahlungen steuerlich nicht an, 

sondern rechnete sie als vGA dem Einkommen 

der Klägerin hinzu. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 

der hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Eine vGA liegt bei einer Vermögensminde-

rung vor, die durch das Gesellschaftsverhält-

nis veranlasst ist. Dies ist grundsätzlich der 

Fall, wenn die GmbH ihren bisherigen Ge-

schäftsführer-Gesellschafter, der wegen Er-

reichens der Altersgrenze bereits Versor-

gungszahlungen von der GmbH erhält, wei-

ter als Geschäftsführer beschäftigt und ihm 

ein Geschäftsführergehalt zahlt. Ein or-

dentlicher und gewissenhafter Geschäftslei-

ter würde nämlich entweder dafür sorgen, 

dass die Geschäftsführervergütung auf die 

Versorgungszahlungen angerechnet wird, so 

dass die Versorgungszahlungen entspre-

chend niedriger ausfallen oder gar entfallen, 

oder er würde den vereinbarten Eintritt der 

Fälligkeit der Versorgungszahlungen solange 

aufschieben, bis der Geschäftsführer seine 

Geschäftsführertätigkeit endgültig beendet 

hat; in dem zuletzt genannten Fall der Auf-

schiebung würde er gegebenenfalls einen 

versicherungsmathematisch berechneten 

Barwertausgleich vereinbaren. 

 Dennoch lag im Streitfall keine vGA vor. 

Denn ein ordentlicher und gewissenhafter 

Geschäftsführer würde auch nicht erwarten, 

dass ein pensionierter Geschäftsführer um-

sonst arbeitet. Daher ist es steuerlich anzu-

erkennen, dass K von der Klägerin lediglich 

ein reduziertes Monatsgehalt in Höhe von 

1.000 € erhielt. 
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 Allerdings darf das reduzierte Monatsgehalt 

zusammen mit den Versorgungszahlungen 

nicht die Höhe der letzten Aktivbezüge im 

Jahr vor dem Erreichen der Altersgrenze 

überschreiten. K hat diese Grenze nicht 

überschritten, da er im Streitjahr insgesamt 

41.000 € (13.000 € Geschäftsführergehalt 

und 28.000 € Versorgungszahlungen) erhal-

ten hat, während er im Vorjahr ein Gehalt 

von 161.000 € bezogen hatte. 

Hinweis: Das Urteil ist erfreulich, weil es die 

Weiterbeschäftigung des pensionierten Ge-

schäftsführers unter Beachtung von Gehalts-

grenzen ermöglicht. Zusammen mit den Ver-

sorgungszahlungen darf das neue Geschäfts-

führergehalt im Fall der Vollbeschäftigung die 

letzten Aktivbezüge nicht überschreiten. Eine 

vGA wird dann nicht angesetzt. 

2. Anscheinsbeweis für private KFZ-

Nutzung 
Darf ein beherrschender Gesellschafter-Ge-

schäftsführer einer GmbH einen ihm überlasse-

nen Dienstwagen nur für betriebliche Fahrten 

nutzen, weil ein Privatnutzungsverbot verein-

bart worden ist, spricht gleichwohl ein An-

scheinsbeweis für die private Nutzung des 

Dienstwagens. Wird dieser Anscheinsbeweis 

nicht erschüttert, ist für die Privatnutzung eine 

verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) in Höhe 

des gemeinen Wertes der Privatnutzung anzu-

setzen, die das Einkommen der GmbH erhöht. 

Sachverhalt: Die Klägerin war die B-GmbH, de-

ren Alleingesellschafter C war. Die B-GmbH 

stellte dem C einen neuen Porsche Cayenne als 

Dienstwagen zur Verfügung. Es wurde ein Pri-

vatnutzungsverbot vereinbart. C führte kein 

Fahrtenbuch, und er war auch nicht verpflich-

tet, den Dienstwagen abends auf dem Park-

platz der B-GmbH abzustellen und den Schlüs-

sel abzugeben. C besaß privat einen Porsche 

Boxter, der 16 Jahre alt war und die Emissions-

klasse Euro 2 aufwies. Das Finanzamt ging trotz 

des Privatnutzungsverbots von einer Privatnut-

zung des Dienstwagens aus und setzte diese in 

Höhe der sog. 1 %-Methode als vGA bei der B-

GmbH an, d. h. mit monatlich 1 % des Bruttolis-

tenpreises zuzüglich der Kosten für die Sonder-

ausstattung. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Köln (FG) 

folgte der Auffassung des Finanzamts und wies 

die Klage ab: 

 Die vGA ist darin zu sehen, dass C den Dienst-

wagen trotz des Privatnutzungsverbots auch 

privat genutzt hat. Hierfür spricht ein An-

scheinsbeweis, nach dem vermutet werden 

kann, dass ein beherrschender Gesellschaf-

ter einen ihm überlassenen Dienstwagen 

auch dann privat nutzt, wenn ein Privatnut-

zungsverbot vereinbart ist. 

 Der Anscheinsbeweis kann jedoch erschüt-

tert werden. So kann durch ein ordnungsge-

mäß geführtes Fahrtenbuch belegt werden, 

dass der Wagen nicht privat genutzt worden 

ist. Es können auch organisatorische Maß-

nahmen getroffen werden, nach denen der 

Dienstwagen abends auf dem Parkplatz der 

GmbH abzustellen und der Schlüssel abzuge-

ben ist. Der Anscheinsbeweis kann ferner 

dadurch erschüttert werden, dass der be-

herrschende Gesellschafter privat über ein 

mindestens gleichwertiges Fahrzeug ver-

fügt, das er jederzeit nutzen kann. 

 Im Streitfall ist der Anscheinsbeweis nicht er-

schüttert worden, weil keine der genannten 

Möglichkeiten genutzt worden ist. Insbeson-

dere war der private Porsche Boxter kein 

gleichwertiges Fahrzeug; denn der Boxter 

war bereits 16 Jahre alt, hatte lediglich zwei 

Sitze und konnte wegen der Emissionsklasse 

Euro 2 nicht in städtischen Umweltzonen ge-

nutzt werden. 

 

 



 

Seite 4 von 10 
 

 Da ein Privatnutzungsverbot vorlag, war die 

Privatnutzung als vGA zu bewerten. Maß-

geblicher Wert ist der sog. gemeine Wert, 

also der Wert, der grundsätzlich bei Anmie-

tung eines derartigen Fahrzeugs gezahlt 

werden müsste. Da die B-GmbH aber keine 

Autovermietung betrieb, konnte auf die tat-

sächlich entstandenen Kfz-Kosten zurückge-

griffen werden, die um einen Gewinnzu-

schlag von 5 % bis 10 % sowie um die Um-

satzsteuer von 19 % zu erhöhen waren. Die-

ser Wert war zwar höher als der vom Finanz-

amt im Wege der sog. 1 %-Methode ermit-

telte Wert; jedoch war dem FG eine Verbö-

serung, d. h. Verschlechterung der Position 

der B-GmbH, aus verfahrensrechtlichen 

Gründen verwehrt. 

Hinweise: Hätte es kein Privatnutzungsverbot 

gegeben, wäre die Privatnutzungsmöglichkeit 

Teil des Gehalts des C gewesen, so dass er ei-

nen geldwerten Vorteil nach der sog. 1 %-Me-

thode hätte versteuern müssen. 

Bei Arbeitnehmern, die nicht beherrschende 

Gesellschafter sind, führt ein Privatnutzungs-

verbot dazu, dass kein geldwerter Vorteil zu 

versteuern ist. Denn es kann nicht unterstellt 

werden, dass der Arbeitnehmer gegen das Pri-

vatnutzungsverbot verstößt. Im aktuellen Fall 

des FG Köln geht es allerdings um einen beherr-

schenden Gesellschafter; bei ihm besteht die 

Besonderheit, dass es zwischen ihm und der 

GmbH keinen Interessenkonflikt gibt und dass 

er im Fall eines Verstoßes keine Sanktionen be-

fürchten muss. 

 

 

 

 

 

3. Vorsteuer für die Kosten einer Be-

triebsveranstaltung  
Der Vorsteuerabzug aus den Kosten für eine 

Betriebsveranstaltung ist grundsätzlich nur 

möglich, wenn es entweder ein vorrangiges Un-

ternehmensinteresse für die Betriebsveranstal-

tung gibt, das über die Verbesserung des Be-

triebsklimas hinausgeht, oder wenn die Kosten 

pro erschienenen Teilnehmer den Betrag von 

110 € (brutto) nicht übersteigen. 

Hintergrund: Die Vorsteuer ist abziehbar, wenn 

der Unternehmer Leistungen für sein Unter-

nehmen bezieht und eine ordnungsgemäße 

Rechnung vorliegt. Wird die bezogene Leistung 

für den Privatbedarf der Arbeitnehmer verwen-

det, ist die Vorsteuer grundsätzlich nicht ab-

ziehbar. 

Einkommensteuerlich gibt es seit 2015 einen 

Freibetrag in Höhe von 110 € brutto für die 

Teilnahme an Betriebsveranstaltungen. Der 

Freibetrag gilt pro Arbeitnehmer und ggf. des-

sen Begleitung. Er wird für bis zu zwei Veran-

staltungen pro Jahr gewährt. Bis einschließlich 

2014 galt eine Freigrenze in Höhe von 110 €, so 

dass bei Überschreitung dieser Freigrenze der 

gesamte Betrag als Arbeitslohn steuerpflichtig 

war. 

Sachverhalt: Der Kläger war Arbeitgeber und 

lud seine Mitarbeiter im Jahr 2015 zu einer 

Weihnachtsfeier ein, die in Gestalt eines sog. 

Kochevents in einem Kochstudio durchgeführt 

werden sollte. Es meldeten sich 32 Arbeitneh-

mer an; tatsächlich erschienen 31 Arbeitneh-

mer. Die Kosten betrugen brutto ca. 4.500 €. 

Auf jeden Teilnehmer entfielen rund 145 €. Das 

Finanzamt erkannte die Vorsteuer nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies 

die hiergegen gerichtete Klage ab: 

 Der Vorsteuerabzug aus den Kosten für eine 

Betriebsveranstaltung setzt grundsätzlich 

ein vorrangiges Unternehmensinteresse vo-
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raus. Allein die Verbesserung des Betriebskli-

mas genügt nicht. Im Streitfall ging es ledig-

lich um die Verbesserung des Betriebskli-

mas, so dass ein Vorsteuerabzug unter Hin-

weis auf ein vorrangiges Unternehmensinte-

resse nicht möglich ist. 

 Ein Vorsteuerabzug ist allerdings auch dann 

möglich, wenn die Teilnahme an der Be-

triebsveranstaltung als Aufmerksamkeit – 

und nicht als Entnahme – zu werten ist. Von 

einer Aufmerksamkeit ist im Zusammenhang 

mit einer Betriebsveranstaltung auszuge-

hen, wenn die Kosten pro erschienenen Ar-

beitnehmer nicht höher sind als 110 €. Die-

ser Betrag resultiert aus dem Lohnsteuer-

recht, das bis einschließlich 2014 eine Frei-

grenze von 110 € vorsah und seit 2015 einen 

Freibetrag in Höhe von 110 €. 

 Allerdings ist umsatzsteuerlich weiterhin 

von einer Freigrenze auszugehen und nicht 

von einem Freibetrag. Denn Aufmerksam-

keiten sind geringfügige Zuwendungen. Bei 

Ansatz eines Freibetrags wäre indes eine 

aufwendige Betriebsveranstaltung teilweise, 

nämlich bis zu einem Betrag von 110 €, um-

satzsteuerlich begünstigt. 

 Bei der Ermittlung der auf den einzelnen Ar-

beitnehmer entfallenden Kosten sind auch 

die Kosten für den äußeren Rahmen wie z. B. 

die Raumkosten einzubeziehen. Dies gilt je-

denfalls dann, wenn es sich um eine einheit-

liche Leistung handelt. 

 Im Streitfall lag mit dem Kochevent eine sol-

che einheitliche Leistung in Gestalt eines 

marktfähigen Gesamtpakets vor, das sich 

aus dem Kochen und Verzehren der selbst 

zubereiteten Speisen in gehobenem Ambi-

ente zusammensetzte. Eine Minderung der 

Gesamtkosten um die Raumkosten würde zu 

einer künstlichen Aufspaltung dieser Ge-

samtleistung führen. 

 Da auf jeden Teilnehmer ca. 145 € Kosten 

entfielen, war die Freigrenze von 110 € über-

schritten, so dass die Teilnahme an der Be-

triebsveranstaltung keine Aufmerksamkeit 

darstellte, sondern eine Entnahme. Damit 

war ein Vorsteuerabzug ausgeschlossen. 

Hinweise: Der BFH hält daran fest, dass Be-

triebsveranstaltungen nur dann umsatzsteuer-

lich unschädlich sind, wenn pro Arbeitnehmer 

der Kostenanteil maximal 110 € beträgt. Eine 

Überschreitung dieses Betrags auch nur um ei-

nen Euro führt zum Ansatz einer Entnahme und 

damit zur Versagung des Vorsteuerabzugs. Der 

BFH folgt damit nicht der einkommensteuerli-

chen Änderung des Gesetzes, wonach seit 2015 

ein Freibetrag – und nicht eine Freigrenze – von 

110 € gilt. 

Außerdem stellt der BFH klar, dass umsatzsteu-

erlich die Kosten der Betriebsveranstaltung auf 

die erschienenen Arbeitnehmer aufzuteilen 

sind und nicht auf die angemeldeten Teilneh-

mer. Dies ist nachteilig, weil sich hierdurch der 

auf den einzelnen Teilnehmer entfallende Kos-

tenanteil erhöhen kann. 

II. Alle Steuerzahler 

1. Steuerbefreiung kleinerer Photovol-

taikanlage 
Der Gesetzgeber hat rückwirkend zum 

1.1.2022 den Betrieb kleinerer Photovoltaikan-

lagen steuerfrei gestellt. Das Bundesfinanzmi-

nisterium (BMF) hat nun zu Einzelfragen der 

Steuerbefreiung Stellung genommen. Die wich-

tigsten Punkte stellen wir Ihnen hier vor. 

Hintergrund: Rückwirkend zum 1.1.2022 wur-

den Gewinne aus dem Betrieb kleinerer Photo-

voltaikanlagen mit einer Leistung von maximal 

30 kW (peak) steuerfrei gestellt. Befinden sich 

in einem Gebäude mehrere Wohnungen oder 

Geschäfte, ist eine Leistung von 15 kW pro 

Wohn- bzw. Geschäftseinheit zulässig. Maxi-



 

Seite 6 von 10 
 

mal darf pro Steuerpflichtigen jedoch eine Leis-

tung von 100 kW insgesamt nicht überschritten 

werden. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

 Die zulässigen Höchstwerte von 30 kW pro 

Einfamilienhaus bzw. 15 kW pro Wohn- bzw. 

Geschäftseinheit gelten pro Steuerpflichti-

gen. 

 Beispiel: Sowohl die Ehefrau als auch der 

Ehemann betreiben jeweils eine Photovolta-

ikanlage mit einer Leistung von 16 kW auf ih-

rem Einfamilienhaus. Da für jeden der bei-

den eine Höchstgrenze von 30 kW gilt, sind 

beide Anlagen steuerfrei. 

 Photovoltaikanlagen auf Freiflächen sind 

nicht steuerfrei, selbst wenn sie die Maxi-

malwerte von 15 kW bzw. 30 kW nicht über-

schreiten. 

 Die Steuerbefreiung erfordert nicht, dass der 

Betreiber auch Eigentümer des Gebäudes 

ist, auf dem sich die Anlage befindet. 

 Die Steuerbefreiung gilt nicht nur für die Ein-

nahmen, sondern auch für Entnahmen, 

wenn z. B. der produzierte Strom zum Teil in 

den selbstgenutzten Wohnräumen verwen-

det wird. 

 Bei der Prüfung, ob die Maximalgrenze von 

100 kW überschritten wird, sind nur solche 

Anlagen einzubeziehen, die an sich unter die 

Steuerbefreiung fallen. 

 Beispiel: A betreibt zwei Anlagen mit einer 

Leistung von jeweils 30 kW auf Einfamilien-

häusern und eine Freiflächen-Photovoltaik-

anlage mit einer Leistung von 100 kW. Da die 

Freiflächen-Photovoltaikanlage ohnehin 

nicht steuerfrei ist, verbleiben nur die bei-

den Anlagen auf den beiden Einfamilienhäu-

sern mit insgesamt 60 kW. Die Maximal-

grenze von 100 kW pro Steuerpflichtigen 

wird nicht überschritten. 

 Die Voraussetzungen der Steuerfreiheit kön-

nen auch im Laufe eines Jahres eintreten o-

der aber wegfallen, weil z. B. die Maximal-

grenze von 100 kW überschritten bzw. nicht 

mehr überschritten wird. In diesem Fall be-

steht die Steuerfreiheit nur bis zum Eintre-

ten der Voraussetzungen oder aber bis zum 

Wegfall der Voraussetzungen. 

 Hinweis: Durch die Aufteilung eines Gebäu-

des in mehrere Einheiten können die Vo-

raussetzungen der Steuerfreiheit geschaffen 

werden. Dies ist etwa der Fall, wenn auf ei-

nem Gebäude mit zwei Einheiten eine Pho-

tovoltaikanlage mit einer Leistung von 

32 kW betrieben wird (die Grenze von 30 kW 

wird überschritten) und zum 1.8. des Jahres 

eine weitere Einheit durch Aufteilung einer 

der beiden Einheiten entsteht. Bei drei Ein-

heiten kann nun eine Leistung von 45 kW 

statt bislang lediglich 30 kW (bei zwei Einhei-

ten) steuerfrei erzielt werden. Ab dem 1.8. 

ist der Betrieb der Anlage daher steuerfrei. 

 Ab dem 1.1.2022 kann ein Investitionsab-

zugsbetrag bei dem Betrieb einer steuer-

freien Anlage nicht mehr gebildet werden. 

Denn es fehlt aufgrund der Steuerbefreiung 

an der Gewinnerzielungsabsicht. 

 Der Abzug von Betriebsausgaben ist auf-

grund der Steuerbefreiung nicht mehr mög-

lich. 

 Für Handwerkerleistungen, die an einer 

steuerfrei betriebenen Photovoltaikanlage 

am selbstgenutzten Haus durchgeführt wer-

den, kann eine Steuerermäßigung von 20 % 

für Handwerkerleistungen im selbstgenutz-

ten Haushalt geltend gemacht werden. 

Hinweise: Das aktuelle BMF-Schreiben ist für 

die Finanzämter bindend. Es gilt für alle Einnah-

men und Entnahmen, die ab dem 1.1.2022 er-

zielt werden. 
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2. Arbeitszimmer und „Homeoffice-

Pauschale“ ab 2023 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 

zur steuerlichen Berücksichtigung der Kosten 

für ein häusliches Arbeitszimmer und zum Ab-

zug der sog. Tagespauschale bei häuslicher Tä-

tigkeit ab dem Veranlagungszeitraum 2023 ge-

äußert. 

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat den Abzug 

der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer ab 

2023 neu geregelt und den Abzug einer sog. Ta-

gespauschale für die häusliche Tätigkeit (vor-

mals „Homeoffice-Pauschale“) eingeführt. 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-

mer sind nur dann abziehbar, wenn das häusli-

che Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam-

ten betrieblichen und beruflichen Betätigung 

bildet. Der Steuerpflichtige kann dann entwe-

der die tatsächlichen Aufwendungen oder eine 

Pauschale von 1.260 € pro Jahr abziehen 

(Wahlrecht). Der pauschale Abzug der Kosten 

bietet sich insbesondere dann an, wenn die tat-

sächlichen Aufwendungen für das Arbeitszim-

mer den Betrag von 1.260 € pro Jahr unter-

schreiten. 

Verfügt der Steuerpflichtige nicht über ein 

häusliches Arbeitszimmer, kann er eine Tages-

pauschale in Höhe von 6 €, maximal 1.260 € im 

Jahr, steuerlich abziehen, wenn er an einem 

Tag eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit 

überwiegend in der Wohnung ausübt und 

keine erste Tätigkeitsstätte aufsucht. Sofern 

ihm für die betriebliche oder berufliche Tätig-

keit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht, ist es unschädlich, dass er 

überwiegend auswärts oder in der ersten Tätig-

keitsstätte tätig gewesen ist. 

 

 

 

Wesentlicher Inhalt des aktuellen BMF-Schrei-

bens: 

a) Abzug der Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer 

Ein häusliches Arbeitszimmer ist ein Raum, der 

vorwiegend für Bürotätigkeiten oder aber für 

geistige, künstlerische oder schriftstellerische 

Tätigkeiten genutzt wird.  

 Eine sog. Arbeitsecke, die sich in einem 

überwiegend privat genutzten Raum wie 

z. B. dem Wohn- oder Schlafzimmer befin-

det, ist kein häusliches Arbeitszimmer. Hier-

für kann der Steuerpflichtige allenfalls die 

Tagespauschale von 6 € pro Kalendertag gel-

tend machen. 

 Kosten für Betriebs-, Lager- oder Ausstel-

lungsräume können uneingeschränkt abge-

zogen werden, da es sich nicht um häusliche 

Arbeitszimmer handelt.  

Zu den abziehbaren Kosten für ein häusliches 

Arbeitszimmer gehören die Kosten für die Aus-

stattung des Arbeitszimmers sowie die anteili-

gen Aufwendungen für die Wohnung bzw. das 

Gebäude, also z. B. die Miete bzw. Abschrei-

bung, Betriebskosten oder Zinsen.  

Hinweis: Auch wenn die Voraussetzungen ei-

nes häuslichen Arbeitszimmers nicht erfüllt 

sind, können Arbeitsmittel wie PC und Drucker 

entsprechend des Nutzungsanteils zur Ein-

künfteerzielung steuerlich abgesetzt werden. 

Auch ein Vorsteuerabzug aus der Anschaffung 

der Arbeitsmittel ist unter den weiteren Vo-

raussetzungen möglich.  

Kosten für die Renovierung ausschließlich des 

Arbeitszimmers können in voller Höhe berück-

sichtigt werden. Wird das gesamte Gebäude 

bzw. die Wohnung renoviert, werden die Auf-

wendungen anteilig berücksichtigt. Werden 

nur privat genutzte Flächen renoviert wie z. B. 
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Flur, Bad oder Küche, können keine Aufwen-

dungen berücksichtigt werden, und zwar auch 

nicht anteilig. 

Voraussetzung für den Abzug ist, dass das häus-

liche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der ge-

samten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit 

bildet. Dabei kommt es auf den qualitativen 

Schwerpunkt an, nicht auf den zeitlichen Um-

fang. 

Beispiele: Ein Lehrer hat seinen qualitativen Tä-

tigkeitsschwerpunkt im Klassenzimmer und 

nicht im häuslichen Arbeitszimmer, wo er den 

Unterricht vor- oder nachbereitet. Ein Richter 

hat seinen qualitativen Tätigkeitsschwerpunkt 

im Gericht. Beide können daher allenfalls die 

Tagespauschale steuerlich geltend machen. 

Übt der Steuerpflichtige eine Tätigkeit aus, die 

er in qualitativer Hinsicht gleichwertig sowohl 

im häuslichen Arbeitszimmer als auch am au-

ßerhäuslichen Arbeitsort erledigt, so liegt der 

Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 

beruflichen Betätigung im häuslichen Arbeits-

zimmer, wenn der Steuerpflichtige mehr als die 

Hälfte der Arbeitszeit im häuslichen Arbeits-

zimmer tätig wird. 

Wird das häusliche Arbeitszimmer von zwei 

Steuerpflichtigen genutzt (z. B. von Freund und 

Freundin, die zusammenwohnen), ist für jeden 

Steuerpflichtigen gesondert zu prüfen, ob die 

Voraussetzungen des steuerlichen Abzugs vor-

liegen. Falls ja, kann jeder Steuerpflichtige die 

Aufwendungen, die er getragen hat oder die er 

– falls die Aufwendungen von einem gemeinsa-

men Konto gezahlt worden sind – geschuldet 

hat, steuerlich absetzen. 

b) Abzug der Tagespauschale 

Die Tagespauschale in Höhe von 6 € kann für 

jeden Kalendertag geltend gemacht werden, 

an dem die betriebliche oder berufliche Tätig-

keit überwiegend von zu Hause aus ausgeübt 

wird. Ein häusliches Arbeitszimmer ist hierfür 

nicht erforderlich. 

„Überwiegend“ bedeutet, dass mehr als die 

Hälfte der tatsächlichen täglichen Arbeitszeit 

von zu Hause aus verrichtet wird. Es ist dann 

unschädlich, wenn der Steuerpflichtige weni-

ger als die Hälfte seiner Arbeitszeit auswärts o-

der an der ersten Tätigkeitsstätte arbeitet. 

Steht für die betriebliche oder berufliche Tätig-

keit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung, kann die Tagespauschale auch dann 

geltend gemacht werden, wenn der Steuer-

pflichtige überwiegend auswärts oder an der 

ersten Tätigkeitsstätte tätig ist und nur unter-

geordnet zu Hause arbeitet. 

Beispiel: Ein Lehrer unterrichtet von 8:00 bis 

13:00 Uhr an der Schule und korrigiert von 

15:00 bis 18:00 Uhr zu Hause Klassenarbeiten, 

da er an der Schule hierfür keinen Arbeitsplatz 

nutzen kann. Der Lehrer kann die Tagespau-

schale für die nachmittäglichen Korrekturarbei-

ten steuerlich geltend machen. Daneben kann 

er noch die Entfernungspauschale für die Fahrt 

zur Schule ansetzen. 

Hinweis: Die Grundsätze des BMF-Schreibens 

sind ab dem 1.1.2023 anwendbar. 

3. Daten von Online-Vermietungspor-

tal aufbereitet, neue Meldepflichten 

digitaler Plattformbetreiber 
Die Steuerfahndung Hamburg hat von einem 

Vermittlungsportal für die Buchung und Ver-

mittlung von Unterkünften erneut Daten zu 

steuerlichen Kontrollzwecken erhalten und 

aufbereitet. Dem Vernehmen nach handelt es 

sich um Daten der Vermietungsplattform Air-

bnb. 

Hintergrund: Die Hamburger Finanzverwaltung 

hatte bereits im Jahr 2020 mit einem internati-

onalen Gruppenersuchen eine höchstrichterli-

che Entscheidung zur Herausgabe von Daten 

durch das Vermittlungsportal erstritten. Die 

Auswertung der damaligen Datenlieferung des 
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Vermittlungsportals, in der Vermietungsum-

sätze von ca. 8.000 Gastgebern aus Deutsch-

land in Höhe von insgesamt rd. 137 Mio. US-

Dollar mitgeteilt worden waren, hat in den Ka-

lenderjahren 2021 und 2022 bundesweit zu 

Mehrsteuern in Höhe von ca. 4 Mio. € geführt. 

Dies war Anlass für die Steuerfahndung Ham-

burg, mit einem weiteren internationalen 

Gruppenersuchen aktuellere Daten des Ver-

mittlungsportals zu deutschen Vermietern, die 

Wohnraum über diese Internetplattform ver-

mietet haben, anzufordern. 

Hierzu teilt die Finanzbehörde Hamburg weiter 

mit: 

 Die Finanzbehörde Hamburg hat die Daten, 

wie in der Vergangenheit auch, an die Steu-

erverwaltungen der übrigen 15 Bundeslän-

der weitergeleitet, damit diese Ermittlun-

gen aufnehmen und die erklärten Einkünfte 

mit den vorliegenden Daten abgleichen kön-

nen. 

 Insgesamt liegen der Finanzbehörde Ham-

burg zufolge Daten zu Vermietungsumsät-

zen von ca. 56.000 Gastgebern mit einem 

Umsatzvolumen von insgesamt mehr als 

1 Mrd. € vor. 

Hinweise: Keine Einkommensteuern aus der 

gelegentlichen Untervermietung von selbst ge-

nutztem Wohnraum fallen an, wenn die 

Mieteinnahmen weniger als 520 € pro Veranla-

gungszeitraum betragen. In diesem Fall ver-

zichtet die Finanzverwaltung aus Vereinfa-

chungsgründen auf die Besteuerung der Ein-

künfte. 

Für Zeiträume ab dem 1.1.2023 müssen Online-

Plattformbetreiber wie bspw. Ebay, Airbnb oder 

auch MyHammer den Finanzbehörden ohnehin 

Verkaufsdaten melden, die deren Nutzer dort 

erzielen, unabhängig davon, ob die Nutzer pri-

vat oder gewerblich handeln. 

Die Meldepflicht der Plattformbetreiber um-

fasst bei natürlichen Personen u. a. die folgen-

den Daten: 

 Vor- und Nachnamen sowie Anschrift, 

 die Steueridentifikationsnummer und die 

USt-ID (falls vorhanden), 

 das Geburtsdatum, 

 jegliche Gebühren, Provisionen oder Steu-

ern, die in jedem Quartal des Meldezeit-

raums von dem Plattformbetreiber einbe-

halten oder berechnet wurden, 

 die in jedem Quartal des Meldezeitraums 

insgesamt gezahlte oder gutgeschriebene 

Vergütung sowie 

 die Zahl der relevanten Tätigkeiten, für die in 

jedem Quartal des Meldezeitraums eine Ver-

gütung gezahlt oder gutgeschrieben wurde. 

Die Meldepflicht greift u. a. 

 beim Verkauf von Waren, wenn innerhalb ei-

nes Jahres mindestens 30 Verkäufe getätigt 

oder mehr als 2.000 € umgesetzt werden. 

 bei der Vermietung von Immobilien, wenn 

auf derselben Plattform im Kalenderjahr 

nicht mehr als 2.000 Immobilieninserate ge-

schaltet wurden. 

 bei der Erbringung persönlicher Dienstleis-

tungen ab dem ersten Inserat. 

Hinweise: Die erste Meldung für den Melde-

zeitraum 2023 ist von den Plattformbetreibern 

zum 31.1.2024 abzugeben. 

Ob die jeweiligen Plattform-Nutzer steuerli-

chen Pflichten unterliegen, hängt vom jeweili-

gen Einzelfall ab. Zu beachten ist, dass neben 

der Einkommensteuer auch Umsatz- und Ge-

werbesteuer anfallen können. 
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4. Vorstoß für Beibehaltung des ermä-

ßigten Umsatzsteuersatzes in der Gast-

ronomie 
Ein dauerhafter ermäßigter Umsatzsteuersatz 

von 7 % auf den Verzehr von Speisen in Restau-

rants hat am 21.9.2023 im Bundestag keine 

Mehrheit gefunden. 

Hintergrund: Zurzeit gilt für Restaurant- und 

Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme 

der Abgabe von Getränken ein ermäßigter Um-

satzsteuersatz in Höhe von 7 %. Damit soll ein 

Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Folgen 

und zur Stärkung der Binnennachfrage geleis-

tet werden. Nach derzeitigem Stand läuft die 

Maßnahme Ende 2023 aus. 

Nun wurde eine Gesetzesinitiative der Opposi-

tion zur dauerhaften Anwendung des ermäßig-

ten Steuersatzes im Bundestag verworfen. Be-

gründet wurde die Ablehnung u. a. mit der an-

gespannten Haushaltslage – die Mindereinnah-

men durch die derzeitige Umsatzsteuersen-

kung beliefen sich immerhin auf ca. 3,3 Milliar-

den Euro pro Jahr, die Schuldenbremse müsse 

eingehalten werden. Ob hier das letzte Wort 

gesprochen ist, werden die weiteren Haus-

haltsberatungen zeigen. 

 

 

 

 

Rechtsstand: 23.10.2023 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt haben 

wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Ge-

währ. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 

nicht ersetzen. 


